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 Einführung 

1.1 Anlass 

Der Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) plant die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Habila Rappertshofen - Intensiv-

pflegeheim in Reutlingen. Auf der für den Neubau vorgesehenen Fläche befindet sich 

ein Streuobstbestand, der nach § 33a Abs. 1 Naturschutzgesetz (NatSchG BW) ge-

schützt ist, mit einer Größe von ca. 2.400 m² (vgl. Abbildung 3). Im Rahmen der Umset-

zung des Bebauungsplans ist die Rodung des gesamten Bestands erforderlich. Dem-

entsprechend wird gemäß § 33a Abs. 2 NatSchG BW ein Antrag auf Genehmigung einer 

Umwandlung in eine andere Nutzungsart bei der unteren Naturschutzbehörde des Land-

kreises Reutlingen gestellt. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Nach § 33a Abs. 1 NatSchG BW sind „Streuobstbestände im Sinne des § 4 Abs. 7 des 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG)“ zu erhalten. Voraussetzung ist hierfür 

eine Mindestfläche von 1.500 m². 

Unter Streuobstbeständen ist gemäß § 4 Abs. 7 LLG „eine historisch gewachsene Form 

des extensiven Obstbaus, bei dem großteils starkwüchsige, hochstämmige und groß-

kronige Obstbäume in weiträumigen Abständen stehen“, zu verstehen. Es wird an glei-

cher Stelle dargelegt, dass „für Streuobstbestände (…) die regelmäßige Unternutzung 

als Dauergrünland“ als prägend gilt. Des Weiteren wird aufgeführt, dass Streuobstbe-

stände oftmals „aus Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, Alters- und Größen-

klassen zusammengesetzt“ sind. Zudem wird als Unterscheidungsmerkmal „zu moder-

nen Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitlichen Pflanzungen“ aufgeführt, 

dass bei „Streuobstbeständen stets der Einzelbaum erkennbar ist“. 

Als Zweck der Regelung wird genannt, dass ein Erhaltungsgebot sowie ein Umwand-

lungsvorbehalt geschaffen werden soll. Als Primärzweck dient der Verlust von Streu-

obstflächen durch Umwandlung in Wohnbebauung. Die Art des gesetzlichen Schutzes 

berücksichtigt, dass die Pflege und Bewirtschaftung dem Erhalt von Streuobstbeständen 

besonders dienlich ist (LANDTAG VON BW, Drucksache 16/8272, S. 43 ff.). 

Gemäß § 33a Abs. 2 NatSchG BW dürfen „Streuobstbestände (…) nur mit Genehmi-

gung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden“. Weiterhin wird konkretisiert, 

dass hierfür keine Genehmigung erteilt werden soll, insofern „die Erhaltung des Streu-

obstbestandes im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der 

Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den Erhalt der 

Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist“. 
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Umwandlungen von Streuobstbeständen bedürfen immer einer Genehmigung nach 

§ 33a Abs. 2 NatSchG BW durch die untere Naturschutzbehörde dementsprechend 

auch im Zuge von beschleunigen Verfahren nach §§ 13a und b Baugesetzbuch (BauGB) 

(UM BW 2021b). 

„Umwandlungen von Streuobstbeständen im Sinne des Absatzes 1 sind auszugleichen. 

Der Ausgleich erfolgt vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessenen 

Frist“ (§ 33a Abs. 3 NatSchG BW). Es handelt sich hierbei um eine Konkretisierung der 

Eingriffsregelung gemäß §§ 14 ff Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Die Anforde-

rungen an den Ausgleich orientieren sich stark an den erheblich beeinträchtigten Funk-

tionen des Naturhaushalts (Wiederherstellung in gleichartiger Weise) sowie des Land-

schaftsbildes. Als Voraussetzungen für einen erforderlichen Ausgleich gelten ein enger 

räumlich-funktionaler Zusammenhang zum Eingriff und dass dieser nach § 33a Abs. 3 

NatSchG BW vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb einer angemessen Frist 

durchgeführt wird. Als Ausgleichsmaßnahme kann nachgeordnet auch eine Sanierung 

bzw. Wiederherstellung vorhandener defizitärer Streuobstbestände in Betracht kommen 

(UM BW 2021a).  

Insofern ein Ausgleich nach § 33a Abs. 3 Satz 1 NatSchG BW nicht möglich ist, gilt es 

zu prüfen, wie eine Kompensation durch Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden kann. 

Hier gelten die Anforderungen des § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG (Eingriffsregelung), 

wonach „eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des 

Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind 

und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist“ als ersetzt gilt (UM BW 

2021a). 

Falls ein Eingriff gemäß § 15 Abs. 5 BNatSchG trotz fehlendem angemessenem Aus-

gleich bzw. Ersatz der Beeinträchtigungen zugelassen wird oder durchgeführt wird, be-

steht im Einzelfall die Möglichkeit nach Abwägung den Ersatz in Geld zu leisten (§ 15 

Abs. 6 Satz 1 BNatSchG & UM BW 2021a). 
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 Vorhaben  

Der vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) ge-

plante Neubau dient der Aufrechterhaltung des bestehenden Pflegeheimbetriebs und 

orientiert sich an den Bedürfnissen dessen Bewohner*innen. Vorgesehen ist der Neubau 

eines Gebäudes mit Wohneinheiten, Gemeinschaftsräumen sowie Räumlichkeiten für 

Verwaltung und Hauswirtschaft. Die Lage des Gebäudes relativ zur bestehenden Streu-

obstwiese ist in Abbildung 1 skizziert.  

 

Abbildung 1: Übersichtsplan, Stand 07.10.2022 (ARABZADEH.SCHNEIDER.WIRTH ARCHITEKTEN) 

2.1 Alternativenprüfung  

Von den Projektträgern und –beteiligten wurden Standort- und bauliche Alternativen für 

die Planung geprüft. Nachfolgend werden die Sachzwänge und Gründe für die Alterna-

tivlosigkeit des Standorts nachrichtlich aus externen Quellen übernommen.  

Nachrichtliche Übernahme der Habila GmbH vom 26.01.2023:  

1. Barrierefreiheit / Topografie: Im Quartiers.Wohn.Haus leben Menschen mit komple-

xem Pflege- und Unterstützungsbedarf. Nahezu sämtliche Bewohner*innen sind auf 

einen Rollstuhl und / oder diverse Hilfsmittel angewiesen. Um ein größtmögliches 

Maß an Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zu erhalten, müssen deshalb 

höchste Anforderungen an die Barrierefreiheit von der Liegenschaft und deren Lage 

erfüllt werden.  
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Ein möglichst ebenes Gelände mit kurzen Wegen zu den Treffpunkten bzw. dem 

späteren Quartiersgeschehen und Dienstleistungsangeboten ermöglicht vielen Men-

schen die eigenständige und selbstbestimmte Fortbewegung von A nach B auch bei 

Vorliegen körperlicher Einschränkungen. Ein zu starkes Gefälle zwischen Einrich-

tung und Quartier ist damit ein Ausschlusskriterium, da einerseits die Selbständigkeit 

stark eingeschränkt wäre und andererseits ergänzende Dienstleistungen („Schiebe-

dienste“) den Betrieb erschweren würden.  

 Kriterium 1 schließt sämtliche Flächen in Hanglage, insbesondere im süd-

lichen Geländeteil im Bereich des Hochhauses aus. 

2. Anbindung an den Kulturpark-Nord: Mit zunehmendem Pflegebedarf bzw. durch das 

angewiesen sein auf Hilfsmittel schränkt sich der Aktionsradius von Menschen mit 

Behinderung hinsichtlich der selbständigen und selbstbestimmten Mobilität deutlich 

ein. Zum Erhalt und zur Förderung der Selbständigkeit bzw. zur Vermeidung von 

Fahr- und Schiebediensten ist es besonders wichtig, Teilhabeangebote der Tages-

struktur oder Orte der Begegnung zum ungezwungenen Beisammensein mit An- und 

Zugehörigen in unmittelbarer Nachbarschaft in einem Aktionsradius von wenigen 

hundert Metern barrierefrei und wetterfest erreichbar zu halten. Alternativ müssen 

Transfers durch sog. Fahr- und Schiebedienste sichergestellt werden. Damit einher 

geht immer ein massiver Einschnitt in die Selbstbestimmung der Bewohner*innen 

hinsichtlich der eigenständigen Termin- und Zeitplanung. 

 Kriterium 2 begrenzt die Auswahl in Frage kommender Grundstücke auf 

den Nahbereich des Kulturparks in einem Radius (Luftlinie von max. 150 Me-

tern). Aufgrund der regionalen Grünzäsur und der in Abbildung 2 enthaltenen 

Leitungstrassen kommen die Flächen nördlich des Kulturparks für eine Be-

bauung nicht in Frage.  

3. Vorgaben der Heimaufsicht und Landesheimbauverordnung / Zustand Immobilie: 

Das Haupthaus mit Versorgungsvertrag im SGB XI erfüllt nicht mehr die strengen 

Vorgaben der Landesheimbauverordnung. Der Weiterbetrieb ist aktuell von der Hei-

maufsicht des Landkreis Reutlingen befristet bis zum 31.12.23 gestattet unter der 

Bedingung, dass ein konkretes Bauvorhaben in Aussicht gestellt werden kann. Ent-

sprechend engmaschig ist die Heimaufsicht in den aktuellen Planungsprozess ein-

gebunden, der sich um Zuge der anvisierten Stadtteilentwicklung immer wieder ver-

zögert hat. Die Heimaufsicht begrüßt die Lage, Architektur und Gebäudeaufteilung 

des jetzigen Planungsstandes und hat bereits kleinere Hinweise zu dessen Optimie-

rung gegeben, die alle berücksichtigt werden können.  
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Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Heimaufsicht einer weiteren Ter-

minaufschiebung zustimmen würde, erfordert die Gebäudesubstanz des Haupthau-

ses dringenden Handlungsbedarf. So kam und kommt es immer wieder zu altersbe-

dingten Schäden in der Installation und zahlreiche Rohrbrüche mussten in den zu-

rückliegenden Jahren notdürftig instandgesetzt werden. Das Risiko für ein größeres 

Schadensszenario steigt mit jedem Tag des Weiterbetriebs und geht bei weiteren 

Verzögerungen im schlimmsten Fall mit einer (Teil-) Evakuierung der Bewohner*in-

nen einher. 

Kriterium 3 schließt weitere Verzögerungen, die durch Umplanungen entstehen oder 

z.B. durch eine Entmietung / Abriss der Wohnimmobilien im östlichen Geländeteil 

aus. 

 Kriterium 3 schließt weitere Verzögerungen, die durch Umplanungen ent-

stehen oder z.B. durch eine Entmietung / Abriss der Wohnimmobilien im öst-

lichen Geländeteil aus. 

4. Öffnung zum Quartier und Andienverkehr: Eine Einrichtung in dieser Größenordnung 

hat einen erheblichen Andienverkehr (Personal, Lieferverkehr, Krankentransporte, 

Fahrdienste, etc), der immer wieder zu Konflikten mit Nachbarn führt. Gleichzeitig 

besteht der Wunsch, ein inklusives Quartier zu entwickeln. Über den Standort neben 

dem Kulturpark als „Kristallisationspunkt“ der Quartiersentwicklung können hier 

beide Ansprüche eingelöst werden. Die erschlossene Randlage am Quartiersein-

gang ermöglicht einerseits die geringstmögliche Belästigung durch einrichtungsbe-

zogenen Verkehr und andererseits kann über den Vorplatz zwischen Einrichtung und 

Kulturpark das Quartier geöffnet und entwickelt werden. 

5. Konversion: Der Bezug des Neubaus ist Teil unserer Konversionsstrategie. Damit 

niemand seinen Wohnort oder seinen Arbeitsplatz verliert, werden alle vorhandenen 

Bewohner*innen aus dem Hauptbau zusammen mit dem Mitarbeitenden-Team in 

das neue Gebäude umziehen. Mit Baubeginn erfolgt im Zuge der natürlichen Fluktu-

ation eine Reduktion der Platzzahl auf 60 Personen zum Zeitpunkt des Bezugs des 

Neubaus. Darüber hinaus entstehen neben Verwaltungs- und Tagesstrukturflächen 

auch Appartements für Menschen mit Bedarf an barrierefreiem Wohnraum. 

6. Bauphase / Stadtteilentwicklung: Der Umzug der bestehenden Bewohner muss ge-

schlossen erfolgen, damit die Stadtteilentwicklung durch Abbruch des Hauptgebäu-

des erfolgen kann. Ein Ausweichquartier zur Sicherstellung einer intensivpflegeri-

schen Versorgung der bestehenden Bewohner*innen ist nicht vorhanden. Baulärm 

und Staub sowie Provisorien bei der Wegführung (nicht barrierefrei) werden über 

viele Jahre Teil dieser Entwicklung sein. Unter diesen Bedingungen kommt ein zent-

ral gelegenes freies Grundstück ebenso wenig in Frage wie die Erstellung des Ge-

bäudes auf dem bisherigen Standort durch mehrere Bauabschnitte. 
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 Die Kriterien 4 bis 6 schließen eine Umsetzung auf der Fläche des jetzigen 

Haupthauses und der Werkstatt aus.  

7. Belichtung, Aussicht, Lärm- und Geruchsbelästigung: Einige Klient*innen (insbeson-

dere aus der neurologischen Langzeitpflege) verbringen weite Teile des Tages lie-

gend auf ihrem Zimmer. Die Belichtung der Räumlichkeiten mit Tageslicht sowie ein 

attraktiver Ausblick mit Blick ins Grüne aus dem Zimmer mit bodentiefen Fenstern 

sind für diesen Personenkreis und ihre Angehörigen ein echter Mehrwert an Lebens-

qualität. 

Zu beachten ist an dieser Stelle auch, dass in unseren Räumlichkeiten intime Pflege 

stattfindet. Sofern die Zimmer nicht über Nachbargebäude einsehbar sind, kann 

diese auch bei Tageslicht und geschützt durch einen Vorhang stattfinden. Alternativ 

muss der Raum in solchen Situationen immer blickdicht verdunkelt werden und mit 

Kunstlicht gearbeitet werden.  

Des Weiteren sind die Bewohner*innen besonders sensitiv für Lärm und Gerüche, 

können aber je nach Gesundheitszustand ihr Wohlbefinden und Unwohlsein nicht 

verständlich artikulieren. Umso wichtiger ist es, die Standortwahl nach allen Sinnen 

zu treffen und entsprechende Vorkehrungen bei der Planung zu treffen, die alle 

Sinne der Bewohnerinnen und Bewohner angemessen berücksichtigt. 

Kriterium 7 schließt das westlich an den Kulturpark angrenzende Grundstück auf-

grund der Nähe zur Großküche und den damit potentiell verbundenen Geräusch- 

und Geruchsbelästigungen aus. 

 Kriterium 7 schließt das westlich an den Kulturpark angrenzende Grund-

stück aufgrund der Nähe zur Großküche und den damit potenziell verbunde-

nen Geräusch- und Geruchsbelästigungen aus. 

Zusammenfassende Begründung zur Auswahl der Fläche östlich des Kulturparks: 

Ausschluss nördlich/nordwestlich gelegener Flächen: 

- Keine Bebauung möglich aufgrund der Festsetzung als regionale Grünzäsur (VRG), 

sowie Kernfläche für den Biotopverbund. 

- Keine Bebauung möglich aufgrund vorhandener Leitungstrassen. 

Ausschluss westlich/südwestlich gelegener Flächen: 

- Durch die Lage im Nahbereich der INSIVA-Großküche käme es zu Lärmauswirkung 

und Geruchsbelästigung.  

- Außerhalb des 150 m Suchradius Lärmauswirkung durch die Bundesstraße B 464.  

Ausschluss südlich gelegener Flächen:  
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- Die Bestandsgebäude können erst nach Leerzug oder Entmietung abgerissen wer-

den. Eine Umsetzung in Bauabschnitten ist nicht möglich und seitens der Aufsichts-

behörden besteht terminlich dringenden Handlungsdruck (LandesheimBauVO). 

- Flächen außerhalb des Radius von 150 m befinden sich in Hanglage (Topografie 

ungeeignet). 

- Freifläche (Wiese) ist als FFH-Mähwiese ausgewiesen.  

Ausschluss östlich gelegener Flächen: 

- Weiterer Streuobstbestand (außerhalb des 150 m Suchradius).  

- Lärmauswirkung aufgrund des Nahbereichs zur Rommelsbacher Straße.  

Unter Berücksichtigung aller Kriterien wurde das östlich direkt an den Kulturpark angren-

zende Grundstück gewählt. Es erfüllt alle Kriterien und sichert damit während der Bau-

phase und langfristig die größtmögliche Lebensqualität und Selbstbestimmung der Men-

schen mit Behinderung, die eine Heimat im Quartiers.Wohn.Haus finden sollen. Der be-

reits weit fortgeschrittene Planungsprozess wurde aufgrund des Öffentlichen Interesses 

und des drängenden Bedarfs der Menschen mit Behinderung bereits intensiv in unter-

schiedlichen Gremien (u.a. Gestaltungsbeirat Stadt Reutlingen, Heimbeirat Habila, Ge-

sellschafterversammlung, etc.) diskutiert und überarbeitet. Der Planungsstand findet so-

wohl in der Zivilgesellschaft als auch in den genannten Gremien breite Zustimmung und 

ist bereits mit zahlreichen Gutachten für die Umsetzung hinterlegt. 

 

Abbildung 2: Für die Alternativenprüfung relevante Festsetzungen im Nahbereich des Kultur-
parks.  
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Nachrichtliche Übernahme von Arabzadeh.Schneider.Wirth Architekten vom 
06.02.2023:  

Im Jahr 2022 wurden die Architekten arabzadeh.schneider.wirth. vom Kommunalver-

band für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) mit der Planung des Quar-

tiers.Wohn.Haus. in Reutlingen-Rappertshofen beauftragt. Beim Quartiers.Wohn.Haus. 

handelt es sich um eine Pflegeeinrichtung für Menschen mit schwersten Mehrfachbehin-

derungen sowie einem komplexen Pflege- und Unterstützungsbedarf, welches von der 

Habila GmbH, einer Tochtergesellschaft des KVJS, betrieben werden wird.  

Im Vorfeld der Beauftragung wurde durch die Habila GmbH das Gesamtareal des KVJS 

in Rappertshofen bezüglich einer Standortwahl untersucht. Nach Abwägung aller Krite-

rien wurde der Standort des neu zu planenden Quartiers.Wohn.Haus. auf dem Grund-

stück östlich des Kulturparks-Nord festgelegt.  

Die Aufgabe der Architekten bestand zunächst darin, das umfangreiche Raumpro-

gramm eines Intensivpflegeheims mit 60 Pflegeplätzen sowie Microappartements mit 

ambulanter Betreuung auf dem festgelegten Grundstückteil in einen funktionierenden 

Gebäudeentwurf umzusetzen. Weiterhin besteht die Notwendigkeit mit dem Gebäude 

den Auftakt zu anstehenden städtebaulichen Entwicklungen auf dem Grundstück zu bil-

den und hierin die Inklusion der Bewohnerschaft unter Berücksichtigung möglicher Sy-

nergien im städtebaulichen Maßstab zu sichern.  

Der Entwurf sieht einen aus drei Volumen gestaffelten Baukörper vor. Die beiden west-

lichen Baukörper fassen räumlich, gemeinsam mit dem bestehenden Kulturpark, einen 

neuen Quartiersplatz, an den auch die südliche Quartiersentwicklung angebunden wer-

den soll. Nach Norden entsteht zwischen den Baukörpern ein geschützt liegender Gar-

tenbereich mit einem schönen Blick nach Rommelsbach. 

Diese beiden Baukörper nehmen um jeweils einen Lichthof gruppiert, je Geschoss eine 

eigenständige Wohngruppe auf. Im Erdgeschoss des westlichen Baukörpers befinden 

sich Verwaltungs- und Nebenräume sowie ein Multifunktionsraum. In den beiden Ober-

geschossen befinden sich, wie auch im gesamten mittig gelegenen Baukörper, die fünf 

Wohngruppen mit jeweils 12 Bewohnern. Zurückgesetzt im östlichen Baukörper befin-

den sich eigenständige, frei zu vermietende, barrierefreie Microapartments, weitere Teile 

der Verwaltung sowie die Räumlichkeiten für das tagesstrukturierende Angebot. 

Der Gesamtbaukörper besitzt südseitig (zum Quartier) eine durchgängige Dreigeschos-

sigkeit. Die Nutzungen Pflegeheim und freies Wohnen sind in eigenen dreigeschossigen 

Volumen aufgelöst und werden stadträumlich ablesbar. Ebenfalls wird eine konstruktive 

Unabhängigkeit der Nutzungen Pflege und Wohnen, sowie eine reduzierte Gebäude-

höhe erreicht.  

Die Anlieferung mit den kompakt angeordneten Versorgungsräumen ist auf der West-

seite des Gebäudes platziert. So werden die bestehende Anlieferung des Kulturparks 

und die des neuen Pflegeheims optimiert zusammengefasst. 
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Der Entwurf erreicht unter Berücksichtigung der funktionalen und städtebaulichen Rah-

menbedingungen in seiner unmittelbaren Kopplung der vielfältigen Nutzungen eine 

größtmögliche Kompaktheit. Eine weitere Reduzierung der Baukörperausdehnung mit 

dem Ziel der geringeren Flächenversiegelung und Verzicht der notwendigen Baumfäl-

lungen wurde im Rahmen der Planungen geprüft und unter den vorgenannten komple-

xen Abhängigkeiten als nicht möglich verworfen. 
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 Betroffenheit und Ausgleich 

3.1 Streuobstbestand im Bebauungsplangebiet 

Bei der Erfassung und Beurteilung wurden die Definitionen von Streuobst nach § 4 

Abs. 7 LLG sowie der Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben und Bewerten mitberück-

sichtigt (LUBW 2018). Demnach handelt es sich bei Streubeständen, um Bäume mit 

Hoch- oder Mittelstamm in weitem Stand. Typischerweise tritt hier als Unterwuchs Grün-

land auf.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich ein Streuobstbestand (Biotoptyp-

Nr. 45.40). Dieser setzt sich größtenteils aus 16 hochstämmigen Obstbäumen zusam-

men. Die Pflanzabstände sind sehr eng, wodurch ein sehr dichter Bestand resultiert. Es 

bestehen einzelne Bestandslücken. Die Bäume weisen Pflegerückstände auf. Im südli-

chen Teil des Bestands befindet sich eine als Pavillon gestaltete Grillstelle mit einem 

großzügigen versiegelten Vorplatz. Der Unterwuchs ist als Fettwiese mittlerer Standorte 

(Biotoptyp-Nr. 33.41) ausgeprägt (Eigenerhebung 2019 und 2022).  Aufgrund häufiger 

Mahd zeigt der Unterwuchs viele Störzeiger auf.  

Die Lage und konkrete Abgrenzung des Streuobstbestands im Bebauungsplangebiet ist 

in Abbildung 3 dargestellt. Dabei erfolgt die Orientierung anhand des erfassten Be-

stands, da keine Flurstücks- oder Bewirtschaftungsgrenzen vorliegen. Der Streuobstbe-

stand liegt komplett innerhalb des Flurstücks 7662 (Gemarkung Reutlingen). Der Pavil-

lon mit entsprechender Zuwegung innerhalb des Bestands wurde bei der Flächenbe-

rechnung berücksichtig und die versiegelte Fläche aus der Beurteilung und Flächenab-

grenzung herausgenommen. Dies ergibt sich aus der Ortsbegehung. Hierbei wurde nach 

den Maßgaben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft (UM BW 

2021a) eine möglichst objektive einzelfallbezogene Betrachtung der Abgrenzung von 

funktional zusammenhängenden Teilen der Streuobstbestände durchgeführt. Innerhalb 

des Bebauungsplangebietes sind nach fachgutachterlicher Einschätzung dementspre-

chend 2.400 m² Fläche als zur Entnahme vorgesehener Streuobstbestand abzugrenzen 

(vgl. Abbildung 3).  

Die Lage ohne direkten Anschluss an weitere Streuobstbestände, die überalterten 

Bäume sowie die Freizeitnutzung, die dem Bestand einen parkartigen Charakter verleiht, 

führen zu Beeinträchtigung des Streuobstbestandes. Die nächstgelegenen Streuobstbe-

stände befinden sich in gut 100 m Entfernung südöstlich sowie westlich des zu betrach-

tenden Bestands. Dort sind jeweils klare Pflegerückstände ersichtlich. Der Unterwuchs 

wird als mittelwertig bewertet. Eine lückige Reihe alter Obstbäume – Reste eines frühe-

ren Streuobstbestands – verläuft ca. 50 m nördlich in ostwestlicher Richtung mit An-

schluss an den stark lückigen Bestand im Westen.  
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Abbildung 3: Lage des entfallenden Streuobstbestands sowie weitere kartierte Bestände im 
räumlichen Umfeld.  

  

Abbildung 4: Streuobstbestand im Bebauungsplangebiet. 

3.2 Artbestand Fauna 

2019 erfolgte eine umfassende Arterfassung europarechtlich geschützter Tier- und 

Pflanzenarten (GÖG 2020). Innerhalb des Streuobstbestandes wurden dabei Revierzen-

tren von Brutvögeln nachgewiesen. Hierbei handelt es sich insbesondere um den natur-

schutzfachlich wertgebenden Steinkauz. In ca. 100 m Entfernung brütet der ebenfalls 

wertgebende Turmfalke (vgl. Abbildung 5). Weitere Brutvögel auf der Streuobstwiese 

(Feldsperling, Gartenbaumläufer, Gartenrotschwanz, Kohlmeise, Star, und Stieglitz) so-

wie in der Umgebung sind als ubiquitäre Arten und Arten der Vorwarnliste anzusprechen.  
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Abbildung 5: Revierzentren von Brutvögeln im Bereich des Streuobstbestands (GÖG 2020). 

Unmittelbar südöstlich des Streuobstbestand wurde die europarechtlich geschützte Zau-

neidechse nachgewiesen. Ihre Nachweise sowie Habitatflächen liegen außerhalb des 

Streuobstbestandes. Der Streuobstbestand enthält aufgrund zahlreicher Höhlen zudem 

ein Potenzial für Tagesquartiere von Fledermäusen sowie als Nahrungshabitat dieser 

Artengruppe. Bei der Erfassung 2019 wurden jagende Individuen mehrerer Arten fest-

gestellt. Winterquartiere und Wochenstuben können mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden. Weitere Nachweise europarechtlich geschützter Arten finden sich im 

Bereich des Streuobstbestandes nicht, bei der Käfererfassung wurden jedoch zwei Arten 

der national geschützten Rosenkäfer festgestellt (Abbildung 6).  

Aufgrund des Alters der erhobenen faunistischen Daten werden derzeit Nachkartierun-

gen durchgeführt, um die Datenlage in Hinblick auf eine einer artenschutzrechtlichen 

Prüfung (saP) zu aktualisieren. Insbesondere eine Überprüfung des Steinkauzreviers 

sowie der Verbreitung der Zauneidechse sind wichtig für die detaillierte Beurteilung und 

die Erarbeitung notwendiger Maßnahmen (siehe 3.3.5). Konkrete Maßnahmen zum Ar-

tenschutz (ggf. Umsiedlung betroffener Zauneidechsen, Aufstellen eines Reptilien-

schutzzauns zur Vermeidung von Wiedereinwanderung, Anbringen von Nisthilfen, etc.) 

sind vorgesehen und werden nach Abschluss der Kartierung im Rahmen der arten-

schutzrechtlichen Prüfung im Herbst 2023 konkret erarbeitet.   
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Abbildung 6: Ergebnisse der Faunakartierung im Bereich des Streuobstbestands (GÖG 2019) 

3.3 Kompensation 

3.3.1 Flächenauswahl und Sicherung der Maßnahme 

Die vorgesehene Ersatzfläche liegt im räumlichen Zusammenhang mit der umzuwan-

delnden Streuobstfläche. Sie befindet sich auf Flurstück 7662, welches sich im Eigentum 

des Vorhabenträgers befindet. Vor diesem Hintergrund sind nach Vorgabe des Grünflä-

chenamts der Stadt Reutlingen für die rechtliche Sicherung der vorgesehenen Nach-

pflanzungen folgende Festsetzungen zu treffen: 

- Festsetzung der Herstellung und Unterhaltungspflege im B-Plan, 

- Aufnahme der Ausführungen zur Herstellung und Unterhaltung in den städtebauli-

chen Vertrag/Durchführungsvertrag, 

- Grundbucheintrag (Grunddienstbarkeit) und Zuordnung der Fläche zum B-Plan,  

- Rechtliche Sicherung der Zuständigkeit der auszuführenden Arbeiten über eine Re-

allast als Sicherungsmittel oder Ausbezahlung der Mittel zur Herstellung und Unter-

haltungspflege für einen Zeitraum von 25 Jahren an die Stadtverwaltung.  

Schutzausweisungen 

Nord- und westlich der Ersatzfläche liegt ein nach § 33 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) geschütztes Biotop (Hecken und Feldgehölze an der B464 südwestlich RT-
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Rommelsbach, Nr. 174214157539). Auswirkungen auf das Biotop durch die Pflanzung 

von Streuobstbäumen auf der benachbarten Wiese ergeben sich nicht.  

Die ausgewählte Fläche liegt zu großen Teilen innerhalb einer Grünzäsur (VRG). 

Weitere Schutzausweisungen liegen nicht vor bzw. in so großer Entfernung, dass ein 

Einfluss darauf durch die Ersatzpflanzung mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 

werden kann.  

Sonstige Festsetzungen 

Südlich und nördlich der ausgewählten Teilfläche verlaufen ober- und unterirdische Lei-

tungen mit entsprechenden Schutzstreifen und Freihaltebereichen. Die Ersatzfläche 

wurde davon abhängig so gewählt, dass sie nicht durch diese Festsetzungen betroffen 

ist.  

3.3.2 Beschreibung der Maßnahme 

Als Ausgleich für den Verlust des nach § 33a NatSchG BW geschützten Streuobstbe-

stand wird im funktionalen Zusammenhang ein stark lückiger Restbestand alter Streu-

obstbäume auf einer Fläche von ca. 5.100 m² durch Neupflanzung ergänzt. Die Be-

standsbäume, die derzeit deutliche Pflegerückstände aufweisen, sind mithilfe einer zu 

etablierenden Erhaltungspflege langfristig zu sichern. Durch den Erhalt der Altbäume 

kann der negative Effekt des time-lags bis die Jungbäume eine hohe Habitatqualität er-

reicht haben zumindest verringert werden.  Als Unterwuchs ist im Bestand eine Fettwiese 

(Biotoptyp-Nr. 33.41) vorhanden. Es besteht aufgrund der geringen Entfernung von etwa 

200 m ein funktionaler Zusammenhang sowie ein räumlicher Bezug zum entfallenden 

Bestand. Die Ersatzfläche befindet sich auf einer Teilfläche des Flurstücks 7662 Gemar-

kung Reutlingen (vgl. Abbildung 7). 

Es sind standorttypische und standortgerechte Obstbäume (Hochstamm) zu pflanzen, 

wobei auch die Pflanzung einzelner Walnuss- oder Wildobstbäume (z.B. Speierling) zu-

lässig ist. Hinsichtlich der Auswahl an Obstsorten wird eine Anlehnung auf die untenste-

henden Empfehlungen des Landkreises Reutlingen verwiesen. Bei der Pflanzung gilt zu 

berücksichtigen, dass eine Baumdichte von zwischen 30 bis 45 Obstbäume pro Hektar 

für eine hohe Diversität an Vogelarten ausreichend ist (RP STUTTGART). Als naturschutz-

fachliches Leitbild gilt jedoch eine durchschnittliche Baumdichte von mind. 50 Bäumen 

pro Hektar (ARGE STREUOBST 2014). Die Pflanzabstände sind unter Berücksichtigung 

der ausgewählten Sorten zu definieren. Sie sollten in einem Bereich von 10 bis 15 m 

liegen. Daraus ergibt sich im Zusammenhang mit dem vorhandenen Baumbestand eine 

Neupflanzung von ca. 20 Bäumen. 
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An die Neupflanzungen von Streuobstbäumen sind folgende Kriterien zu stellen: 

- Hochstamm, 

- veredelt, 

- 2 x verpflanzt, 

- StU 10 bis 12 cm, 

- zweijährige Krone (aus mind. vier starken Trieben) und 

- Mindesthöhe von 180 cm. 

3.3.3 Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme 

Die Neupflanzung erfolgt vor der Umsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 

Habila Rappertshofen – Intensivpflegeheim. Es wird empfohlen, die Pflanzungen im 

Spätherbst durchzuführen bevor der Boden gefroren ist. So bietet sich für die Jung-

bäume genügend Zeit, um vor Beginn der Vegetationsperiode Wurzeln auszubilden. In-

sofern der Boden nicht gefroren und mit Schnee bedeckt ist, kann die Pflanzung auch 

zwischen November und April erfolgen. 

3.3.4 Pflege 

Neupflanzung 

Um die Wüchsigkeit der Bäume zu fördern, ist in den ersten Jahren nach der Pflanzung 

bis zum Ertragsbeginn (bei Hochstämmen 6. – 10. Standjahr) ein jährlicher Erziehungs-

schnitt erfolgen. Der Erziehungsschnitt dient dem Aufbau einer langfristig stabilen Krone 

und der Entwicklung einer breiten, gut belichteten und belüfteten Baumkrone. Unterbleibt 

der Schnitt kümmern die Obstbäume im Wachstum und "vergreisen" vorzeitig. Der Er-

ziehungsschnitt fördert ein stabiles Traggerüst, welches auch den Belastungen hoher 

Ernten und Schneedruck standhält.  

Bestandsbäume  

Um die Standdauer der Bestandsbäume zu verlängern, ist ein Revitalisierungsschnitt 

durchzuführen. Dadurch wird die Neutriebbildung angeregt. Je nach Reaktion des ein-

zelnen Baums ist diese Maßnahme in den Folgejahren zu wiederholen. Bei positiver 

Entwicklung des Baums sind anschließende Instandhaltungsschnitte alle drei bis fünf 

Jahre durchzuführen.  

(Teilweise) abgestorbene Bäume sind so lang wie möglich im Bestand zu belassen. Sie 

bilden weiterhin wichtige Habitatstrukturen für Vögel und Fledermäuse sowie Ansitzwar-

ten für Greifvögel. Zur Erhöhung der Standsicherheit kann es notwendig sein, die Krone 

auszulichten, bruchgefährdete Äste abzustützen oder die Krone durch Gurte zu sichern.  
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Grünland 

Bezüglich des Unterwuchs ist eine extensive Bewirtschaftung mit zwei- bis maximal 

dreischüriger Mahd im Jahr erforderlich. Dabei ist der erste Schnitt frühestens im Juni 

durchzuführen. Das Mahdgut wird von der Fläche entfernt. Grundsätzlich ist bei jeder 

Mahd darauf zu achten, Blühstreifen als Rückzugsorte für die in den Wiesen lebende 

Insektenfauna stehen zu lassen. Durch dieses Vorgehen entsteht ein Mosaik aus unter-

schiedlichen Wiesenstadien mit kontinuierlichem Blühangebot. Alternativ kann die Flä-

che extensiv beweidet werden. Dafür müssen die Bäume mit einem geeigneten Schutz 

vor Verbiss ausgestattet werden (BUND 2006).  

3.3.5 Maßnahmen zum Artenschutz 

Konkrete Maßnahmen zum Artenschutz werden separat im Rahmen einer artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP, Stufe 2) erarbeitet (siehe 3.2). Dazu erfolgen derzeit Nachkar-

tierungen zur Plausibilisierung der bisherigen Datenlage. Die Fertigstellung der saP ist 

für Herbst 2023 vorgesehen. Die aus der saP resultierenden Maßnahmenvorgaben zu 

Arten nach Anhang IV FFH-Richtlinie sowie den europäischen Vogelarten nach Art. 1 

EU-Vogelschutzrichtlinie sind einzuhalten.  

Für den nach BNatSchG besonders geschützten Goldglänzenden Rosenkäfer (Cetonia 

aurata) sowie den streng geschützten Großen Rosenkäfer (Protaetia aeruginosa) sind 

ebenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Die besiedelten sowie die zur Besiedelung durch die 

genannten Arten geeigneten Stämme sind den Angaben von LORENZ (2012) folgend 

schonend zu entnehmen und auf der Ersatzfläche stehend in Form sog. Totholzpyrami-

den zu erhalten. Dadurch wird erreicht, dass zumindest ein Teil vorhandener Entwick-

lungsstadien seine Metamorphose beenden kann, und ausschlüpfende Käfer der flug-

tüchtigen Arten geeignete Habitatbäume in der Umgebung erreichen können.  

Zusätzlich sollte das weitere anfallende Holz auf oder im räumlichen Umfeld der Ersatz-

fläche gelagert werden, um eine Schadensminimierung hinsichtlich holzbesiedelnder Ar-

ten, auch nationaler Schutzkategorien, welche nicht im Zuge von Baumbeprobungen 

nachgewiesen werden können (vor allem Pracht- und Bockkäferarten) zu erreichen. 
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Abbildung 7: Ausgleichsfläche für die Anlage von Streuobst. 

  

Abbildung 8: Wiese mit Restbeständen alter Obstbäume.  
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 Ausnahmeantrag 

Hiermit wird die Genehmigung für die Umwandlung eines Streuobstbestands gemäß 

§ 33a NatSchG BW am westlichen Ortsrand des Ortsteils Orschel-Hagen der Stadt Reut-

lingen beantragt. 

Der Verlust des Streuobstbestands kann als Neu- und Nachpflanzung (Fläche: 5.100 m²) 

innerhalb des Flurstücks 7662 auf der Gemarkung Reutlingen in einer Entfernung von 

etwa 200 m zum entfallenden Streuobstbestand ausgeglichen werden. Durch die einzel-

nen alten Bestandsbäume wird dabei das Problem des time-lag verringert.  

Gründe für die Ausnahme 

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Ha-

bila Rappertshofen - Intensivpflegeheim entfällt ein Streuobstbestand mit der Gesamt-

fläche von 2.400 m². Dieser steht isoliert ohne Zusammenhang mit einem größeren 

Streuobstbestand und entfällt vorhabenbezogen komplett.   

Vereinbarkeit der Ausnahme mit den Belangen von Natur und Landschaft 

Es erfolgt eine Neupflanzung von Streuobst im funktionellen Zusammenhang, welche 

den Flächenverlust von etwa 2.400 m² vollumfänglich ausgleicht. Im Bestand sind u.a. 

aufgrund der Lage am Ortsrand gewisse Beeinträchtigungen anzunehmen (vgl. Kapitel 

3.1). 

Die Funktion des Streuobstes am Ortsrand als Eingrünung bzw. Übergang zur freien 

Landschaft zu dienen, ist im vorliegenden Fall zu vernachlässigen, da der isolierte kleine 

Bestand diese Funktion nur sehr punktuell erfüllt. Durch den parkartigen Charakter der 

bisherigen Pflegeeinrichtung besteht kein klar abzugrenzender Ortsrand an dieser 

Stelle.  

Vereinbarkeit der Ausnahme mit den Belangen des Artenschutzes 

Im Bereich des Streuobstbestands wurden europarechtlich geschützte Arten nachgewie-

sen. Hierbei handelt es sich bei den Brutvögeln um je ein Revierzentrum von Feldsper-

ling, Gartenbaumläufer, Gartenrotschwanz, Kohlmeise, Star, Steinkauz und Stieglitz. 

Außerdem wurden Rufnachweise der Rauhautfledermaus sowie der Artkomplexe 

Nyctaloid und Myotis erbracht. Auf angrenzenden Flächen wurde zudem die Zau-

neidechse nachgewiesen (GÖG 2020). 

Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung sowie zum vorgezogenen Funk-

tionsausgleich für die Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vo-

gelarten nach Art. 1 EU-Vogelschutzrichtlinie werden separat in einer artenschutzrecht-
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lichen Prüfung (saP, Stufe 2) erarbeitet. Dese stützt sich zum einen auf die Kartierergeb-

nisse aus GÖG 2020, zusätzlich erfolgt derzeit eine Nachkartierung zur Plausibilisierung 

und Aktualisierung der bisherigen Kartierergebnisse. 

Insgesamt ist unter Berücksichtigung der Festsetzungen der artenschutzrechtlichen Prü-

fung eine Erfüllung von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht zu er-

warten. 

Zu beachten ist, dass die Rodung der Gehölze nur außerhalb der Brutzeit sowie der 

Aktivitätszeit der Fledermäuse zwischen Anfang November und Ende Februar stattfin-

den dürfen (Bauzeitenbeschränkung). Die Rodung kann erst nach Genehmigung des B-

Plans erfolgen.  

Außerdem sind Maßnahmen zum Schutz der nach BNatSchG besonders bzw. streng 

geschützten Rosenkäferarten wie in 3.3.5 dargestellt durchzuführen.  

4.1 FAZIT 

Die Umwandlung des nach § 33a NatSchG BW geschützten Streuobstbestand kann 

durch die Neuanpflanzung von Streuobst auf einer Fläche von 5.100 m² im unmittelbaren 

Umfeld als gleichwertig und gleichartig ausgeglichen betrachtet werden. 

 



5. Literatur und Quellen 25 

B-Plan Habila Rappertshofen – Intensivpflegeheim | Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG März 2023 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH I Dreifelderstr. 28 I 70599 Stuttgart GÖG 

 Literatur und Quellen 

5.1 Fachliteratur 

ARGE STREUOBST - INSTITUT FÜR UMWELTPLANUNG, STADTLANDFLUSS, TIER- UND 

LANDSCHAFTSÖKOLGIE (2014): Aufwertung von Streuobstbeständen im kommunalen Ökokonto 

- LIFE+-Maßnahme A.4 "Integration von speziellen Maßnahmen zur Aufwertung von Streu-

obstbeständen als Lebensstätten der Arten der Vogelschutzrichtlinie in das kommunale Öko-

lonto". Praxisleitfaden. Stand Januar 2014. 25 Seiten. 

BUND - BUND FÜR UMWELT UND NATURSCHUTZ DEUTSCHLAND E.V. (2006): Handbuch Streuobst-

wiesenpraxis - Tipps zur Neuanlage, Pflege und Entwicklung. 

LORENZ, J. (2012): Totholz stehend lagern - eine sinnvolle Kompensationsmaßnahme? Ein Er-

fahrungsbericht zur Holz- und Pilzkäferfauna. Naturschutz und Landschaftsplanung, 44 (10): 

300–306. 

LUBW - LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (2018): Arten, Biotope, Landschaft 

- Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. 270 Seiten. 

MLR - MINISTERIUM FÜR LÄNDLICHEN RAUM UND VERBRAUCHERSCHUTZ BADEN-WÜRTTEMBERG 

(2019): Infoblatt Natura 2000 - Wie bewirtschafte ich eine FFH-Wiese? 2 Seiten. 

RP STUTTGART - REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART: LIFE+-Projekt „Vogelschutz in Streuobst-

wiesen des Mittleren Albvorlandes und mittleren Remstales“. Verfügbar unter: http://www.life-

vogelschutz-streuobst.de/. 

UM BW - MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG 

(2021a): Vollzugshilfe zur Anwendung des § 33a NatSchG (Erhaltung von Streuobstbestän-

den) - Fachliche Hinweise des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zur 

Anerkennung der Pflege von Streuobstbeständen einschließlich ihres Unterwuchses als na-

turschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme vom 5. Oktober 2011. Stuttgart den 

03.03.2021. 7 Seiten. 

UM BW - MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA UND ENERGIEWIRTSCHAFT BADEN-WÜRTTEMBERG 

(2021b): weitere Hinweise zur Anwendung des §33a NatSchG (Erhaltung von Streuobstbe-

ständen). Stuttgart den 01.04.2021. 3 Seiten. 

5.2 Rechtsgrundlagen und Urteile 

Baugesetzbuch (BauGB): in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2939). 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG): Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege vom 29. 

Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 

2022 (BGBI. I S. 2240). 



26 5. Literatur und Quellen 

März 2023  B-Plan Habila Rappertshofen – Intensivpflegeheim | Antrag auf Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH I Dreifelderstr. 28 I 70599 Stuttgart 

Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG): Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) 

vom 14. März 1972, zum 23.03. 2021 aktuellste verfügbare Fassung der Gesamtausgabe, 

letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert, § 16 neu gefasst und §§ 8a, 17a bis 17d 

neu eingefügt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2020 (GBI. S. 651, 654). 

Naturschutzgesetz (NatSchG BW): Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Na-

tur und zur Pflege der Landschaft vom 23. Juni 2015 (GBl. 2015, S. 585), zuletzt geändert 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1250). 

 

5.3 Planungsgrundlagen 

GÖG – GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2020): B-Plan Orschelhagen-West – Bestand 

Fauna und Umweltbelange. Stand 30.04.2020. 61 Seiten. 

LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG (2020): Drucksache 16/8272 vom 17. Juni 2020, Gesetzent-

wurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturge-

setzes. 

LANDRATSAMT REUTLINGEN (o.J.): Obstarten und –Sorten. Verfügbar unter: https://www.kreis-reut-

lingen.de/de/Tourismus-Kultur/Streuobst/Obstsorten (abgerufen am 09.02.2023) 

 

https://www.kreis-reutlingen.de/de/Tourismus-Kultur/Streuobst/Obstsorten
https://www.kreis-reutlingen.de/de/Tourismus-Kultur/Streuobst/Obstsorten



